
Von: Info
An: Wolfgang Kapa
Betreff: WG: 50. F-Planänderung + B-Plan Nr. 190, OT Benstorf, Flecken Salzhemmendorf
Datum: Donnerstag, 24. April 2025 12:02:49

 
 
Von: LGLN-HM-H - Dez5 <kbd-postfach@lgln.niedersachsen.de> 
Gesendet: Donnerstag, 24. April 2025 11:14
An: Info <info@salzhemmendorf.de>
Betreff: 50. F-Planänderung + B-Plan Nr. 190, OT Benstorf, Flecken Salzhemmendorf
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
Sie haben den Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) Niedersachsen beim Landesamt für
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln -
Hannover als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) oder im Rahmen
einer anderen Planung um Stellungnahme gebeten. Diese Stellungnahme ergeht kostenfrei.
Im Zweiten Weltkrieg war das heutige Gebiet des Landes Niedersachsen vollständig durch
Kampfhandlungen betroffen. In der Folge können heute noch nicht detonierte Kampfmittel, z.B.
Bomben, Minen, Granaten oder sonstige Munition im Boden verblieben sein. Daher sollte vor
geplanten Bodeneingriffen grundsätzlich eine Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der
Kampfmittelbelastung durchgeführt werden.
Eine mögliche Maßnahme zur Beurteilung der Gefahren ist eine historische Erkundung, bei der
alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmunition
ausgewertet werden (Kriegsluftbildauswertung). Eine weitere Möglichkeit bietet die Sondierung
durch eine gewerbliche Kampfmittelräumfirma. Bei der zuständigen Gefahrenabwehrbehörde (in
der Regel die Gemeinde) sollte sich vor Bodeneingriffen über die vor Ort geltenden Vorgaben
informiert werden. Bei konkreten Baumaßnahmen berät der KBD zudem über geeignete
Vorgehensweisen.
 
Hinweis:
Eine Kriegsluftbildauswertung kann beim KBD beauftragt werden. Die Auswertung ist gem. § 6
Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3
Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden kostenpflichtig.
Eine Kriegsluftbildauswertung ist im Rahmen dieser Stellungnahme nicht vorgesehen und aus
personellen Gründen nicht möglich, da prioritär Anträge nach NUIG bearbeitet werden. Ein
Auszug aus dem Kampfmittelinformationssystem ist ebenfalls nicht mehr vorgesehen. Der KBD
informiert die zuständigen Gefahrenabwehrbehörden unmittelbar über Ergebnisse
durchgeführter Auswertungen. Dabei erkannte Kampfmittelbelastungen sind den
Gefahrenabwehrbehörden daher bereits bekannt.
Sofern eine kostenpflichtige Kriegsluftbildauswertung durchgeführt werden soll, bitte ich um
entsprechende schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des Antragsformulars und der
Rahmenbedingungen, die Sie über folgenden Link abrufen können:
https://kbd.niedersachsen.de/startseite/allgemeine_informationen/kampfmittelbeseitigungsdie
nst-niedersachsen-207479.html
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Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage
Claudia Laschke
 
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)
- Regionaldirektion Hameln-Hannover -
Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst
Dorfstraße 19, 30519 Hannover
Tel.:       +49 511 30245-502/-503
mailto:kbd-postfach@lgln.niedersachsen.de
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